
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regelmäßig, zeitgerecht und zuverlässig informiert zu sein,  
wird nicht nur für Firmen und Betriebe, 
sondern auch für Privatpersonen immer wichtiger. 
 
Das zweimal monatlich erscheinende Amtsblatt der Stadt 
bietet als offizielles Organ der Stadtverwaltung wertvolle 
Informationen aus erster Hand wie: 
 

� Beschlüsse des Gemeinderates 

� Kundmachungen besonderer Rechtswirksamkeit 

� Öffentliche Ausschreibungen 

� u.v.m.  
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Ich bestelle hiermit ein Jahresabonnement (mindestens 24 Ausgaben) 

Des „Amtsblattes der Stadt Salzburg“. 

Name:   

Straße:  

UID-Nummer:__________________________________________________ 

Postleitzahl: Ort:  

Datum: Unterschrift:  

 

Das Abo verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht spätestens  

bis November des laufenden Jahres schriftlich gekündigt wird. 

 

Bitte einsenden an: Info-Z, Schloss Mirabell, A-5024 Salzburg 
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Kundmachungen 
 

 

Flächen- 
widmungspläne 

 

keine 
 

Einzelbewilligungs-
verfahren gemäß 

§ 46 Abs.1 ROG 2009 
 

 

Ansuchen 

 

keine 
 

Bebauungspläne 
 

Einleitungen 

 

keine 
 

Beschlüsse und Bausperren 

 

keine 
 

Öffentliches Gut 
Gemeingebrauch/ 
(Ent-) Widmungen 

 

keine 
 

 

 

Sonstiges 
 

Magistrat Salzburg 

Zahl: MD/00/34372/2014/098 

Salzburg, 20. September 2017 

 

Betrifft: 

Gemeinderatsperiode 2014 bis 2019 

Umlaufbeschluss gemäß § 15 Salzburger Gemeinde-

wahlordnung 1998 hinsichtlich Dr. Heinz Schaden, 

Streichung der Liste der Ersatzgewählten nach Man-

datsverzicht) 

Kundmachung 
 

Herr Dr. Heinz Schaden wird gemäß § 85 Salzburger Ge-

meindewahlordnung 1998 über dessen Ersuchen unter Zu-

grundelegung des Umlaufbeschlusses der Gemeindewahl-

behörde vom 20.9.2017, zur Zahl MD/00/34372/2014, mit 

Wirkung vom 20.9.2017 aus der Liste der Ersatzgewählten 

gestrichen. 

 

Für die Gemeindewahlbehörde: 

Der Gemeindewahlleiter: 

Dr. Michael Haybäck 

 

Magistrat Salzburg 

Zahl: MD/00/31524/2014/008 

Salzburg, 20. September 2017 

 

Betrifft: 

Festlegung der Ressortführung 

a) im eigenen Wirkungsbereich (§ 44 StR) und 

b) im übertragenen Wirkungsbereich (§ 45 StR) 

Abänderung der Ressortübertragungsverordnung 2014 

ab 20. September 2017 

 

Kundmachung 
 

I. Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Salzburg hat 

am 20.9.2017 folgenden Beschluss gefasst: 

 

„Im Sinne des § 44 Abs 1 des Salzburger Stadtrechtes 

1966, LGBl Nr 47/1966 idF der Stadtrechts-Novelle 

1996, LGBl Nr 16/1997, wird der Abänderung der Res-

sortübertragungsverordnung 2014, die vom Gemeinderat 

am 30.4.2014 beschlossen und im Amtsblatt Nr 8/2014 

auf Seite 4 kundgemacht wurde, durch Bürgermeister-

Stellvertreter Dipl.-Ing. Harald Preuner als Vertreter des 

vorzeitig ausgeschiedenen Bürgermeisters Dr. Heinz 

Schaden (§ 47 Salzburger Stadtrecht) dahingehend, dass 

mit sofortiger Wirksamkeit Bürgermeister-Stellvertreterin 

Mag. Anja Hagenauer jene Angelegenheiten des eigenen 

Wirkungsbereiches gemäß § 44 Abs 1 des Salzburger 

Stadtrechtes, die im Verwaltungsgliederungs- und Auf-
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gabenverteilungsplan des Magistrates der Landeshaupt-

stadt Salzburg – VAP 2013 der MD/01 – Service und 

Information, der MD/02 – Personalamt, der MD/04 – 

Wirtschaft, Beteiligungen und Grundstücke und der Ab-

teilung 2 – Kultur, Bildung und Wissen zugewiesen sind, 

jeweils zur Besorgung im Namen des Bürgermeisters 

übertragen werden, die Zustimmung des Gemeinderates 

erteilt.“ 

 

II. Hinsichtlich der Angelegenheiten des übertragenen 

Wirkungsbereiches gemäß § 45 Abs 1 des Salzburger 

Stadtrechtes 1966 wurden durch Bürgermeister-

Stellvertreter Dipl.-Ing. Harald Preuner als Vertreter des 

vorzeitig ausgeschiedenen Bürgermeisters Dr. Heinz 

Schaden (§ 47 Salzburger Stadtrecht) ebenfalls Bürger-

meister-Stellvertreterin Mag. Anja Hagenauer jene Ange-

legenheiten, die im Verwaltungsgliederungs- und Aufga-

benverteilungsplan des Magistrates der Landeshauptstadt 

Salzburg – VAP 2013 der MD/01 – Service und Informa-

tion, der MD/02 – Personalamt, der MD/04 – Wirtschaft, 

Beteiligungen und Grundstücke und der Abteilung 2 – 

Kultur, Bildung und Wissen zugewiesen sind, jeweils zur 

Besorgung im Namen des Bürgermeisters übertragen. 

 

Der Bürgermeister: 

iV Bürgermeister-Stellvertreter 

Dipl.-Ing. Harald Preuner 
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Stadt Salzburg 

Bürgermeister-Stellvertreter  

DI Harald Preuner 

Zahl: MD/00/51706/2017/001 

Salzburg, 20. September 2017 

 

Betrifft: 

Wahl des Bürgermeisters am 26. November 2017 und 

eine allfällige engere Wahl des Bürgermeisters am  

10. Dezember 2017  

 

Verordnung 
 

Verordnung des Bürgermeister-Stellvertreters der Stadt 

Salzburg über die Ausschreibung der Wahl des Bürger-

meisters und einer allfälligen engeren Wahl des Bürger-

meisters. 

 

Auf Grund des § 95 Abs 3 der Salzburger Gemeinde-

wahlordnung 1998 wird verordnet: 

 

1. Die Wahl des Bürgermeisters der Stadt Salzburg und 

eine allfällige engere Wahl des Bürgermeisters wird aus-

geschrieben. 

 

2. Als Wahltag wird Sonntag, der 26. November 2017, 

festgesetzt. 

 

3. Als Tag einer allenfalls erforderlichen engeren Wahl des 

Bürgermeisters wird Sonntag, der 10. Dezember 2017, 

festgesetzt. 

 

4. Als Stichtag wird der 21. September 2017 bestimmt. 

 

Die in der Verordnung enthaltene Funktionsbezeichnung 

„Bürgermeister“ gilt für beide Geschlechter. 

 

Der Bürgermeister-Stellvertreter: 

Dipl.-Ing. Harald Preuner 

 

 

qwm 

 

Wir leben die Stadt  

 

Bürgerservice der Stadt Salzburg 

Information, Service, Beratung 
 
Schloss Mirabell, EG 
Tel. 8072-2000 
Mo–Do 7.30–16 Uhr, Fr 7.30–13 Uhr 
buergerservice@stadt-salzburg.at 
www.stadt-salzburg.at 
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